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Niederösterreich
Keine Angst vor der Datenschutzverordnung
Ab 28. Mai 2018 tritt die EU-Datenschutz-Grundverord-
nung in Kra� . Wie Unternehmen davon betroff en sind 
und wie sie sich am besten drauf vorbereiten erklärt 
Rechtsanwalt Rainer Knyrim im NÖWI-Interview.

Welche Unternehmen sind 
von der EU-Datenschutz-
Grundverordnung betroff en?

Rainer Knyrim: Alle Unter-
nehmen, die personenbezogene 
Daten verarbeiten. Das ist bereits 
dann der Fall, wenn Mitarbeiter 
beschä� igt werden, aber natür-
lich auch, wenn Kundenkontakte 
eines Unternehmens verarbeitet 
werden. Ich möchte hier auch mit 
dem Irrglauben aufräumen, dass 
Unternehmen, die nur im B2B 
Bereich tätig sind, von der Verord-
nung nicht betroff en sind. Denn 
auch bei jedem Geschä� skunden 
haben Unternehmen immer mit 
Mitarbeitern des Partners zu tun. 
Auch Online-Händler sind genau-
so betroff en, wie der Pizzabäcker 
ums Eck‘, der einen Folder zwecks 
Lieferservice persönlich adres-
siert verschickt.

Was ändert sich im Gegen-
satz zur jetzigen Regelung?

Schon jetzt regelt das Daten-
schutzgesetz die richtige Verwen-
dung von Daten. Ab 28. Mai 2018 
tritt mit der EU-Datenschutzver-
ordnung eine Regelung in Kra� , 
die wesentlich höhere Strafen 
enthält. Der Strafrahmen erhöht 
sich von derzeit maximal 25.000 
Euro auf 20 Millionen Euro bzw. 
4 Prozent des Konzernumsatzes. 
Das heißt, wenn die Behörde dann 

Unregelmäßigkeiten und fehlen-
de Unterlagen feststellt, kann es 
richtig ins Geld gehen.

Welche Unterlagen haben 
Unternehmen nun bis zum 
28. Mai zu erstellen?

Es muss ein so genanntes Verfah-
rensverzeichnis angelegt werden. 
Das kann man zum Beispiel als 
Excel-Tabelle erstellen, wo alle 
Datenanwendungen des Unter-
nehmens abgebildet werden. Er-
fasst werden muss darin unter an-
derem, welche Datenfelder diese 
enthalten, zu welchem Zweck die 
Daten verarbeitet werden, wohin 
die Daten übermittelt werden und 
wie lange sie gespeichert werden.. 

Mit wieviel Aufwand muss 
ein Unternehmen rechnen?

Es kommt natürlich auf die Größe 
des Unternehmens und auch auf 
das Geschä� sfeld an. So kann 
zum Beispiel für einen Tischler 
ein einfaches Merkblatt und die 
Einhaltung einiger Grundregeln 
genügen, bei Konzern-Unterneh-
men, die vernetzte EDV-Systeme 
haben oder Cloud-Anwendungen  
verwenden, kann es aber schon 
komplizierter sein.

An wen können sich Unter-
nehmer wenden, um hier 
Hilfestellung zu bekommen?

Zum einen an die Wirtscha� s-
kammer, mit der wir zum Beispiel 
in Niederösterreich ab April 
Info-Veranstaltungen durchfüh-
ren (siehe Kasten), aber natürlich 
auch an die Anwälte. Wir selbst 
haben einen 10-Punkte-Plan für 
Unternehmen erstellt, welcher die 
wichtigsten Schritte für die Vor-
bereitung auf diese Verordnung 
beschreibt. 

Was sind hier die wichtig-
sten Punkte?

Das Wichtigste ist, im Unterneh-
men eine Person zu bestimmen, 
die sich um die Abwicklung küm-
mert. Man muss die Daten auch 
in Zukun�  regelmäßig warten. 
Zusätzlich kann ein verpfl ich-
tender Datenschutzbeau� ragter 
erforderlich sein. Dann muss das 

Unternehmen einen Überblick 
über seine Datenanwendungen, 
seine externen Dienstleister be-
kommen, in der Lage sein, Daten 
zu beauskun� en und zu löschen 
und die eigenen Mitarbeiter 
schulen und technische und orga-
nisatorischen Datensicherheits-
maßnahmen treff en. So wird in 
Unternehmen o�  nicht daran 
gedacht, dass die Festplatte mit 
wichtigen Daten wie Rechnung 
oder Kundendatenbanken fachge-
recht gesichert werden muss. Was 
nicht nur wegen des Datenschut-
zes wichtig ist, sondern auch für 
die Rechnungslegung und vieles 
mehr. 

Das heißt, Datenschutz 
sichert auch den Unterneh-
menserfolg?

Ja, denn der richtige Umgang 
mit Daten wird zum Teil noch 
stiefmütterlich behandelt. Man 
kann die Verordnung also auch als 
Chance sehen, richtig damit umzu-
gehen und so den Geschä� serfolg 
zu sichern. Ich möchte hier auch 
den Unternehmen etwas die Angst 
vor der Verordnung nehmen. Für 
die meisten kleinen Unternehmen 
wird das Erstellen von Vorlagen 
der notwendigen Unterlagen und 
Erarbeiten der wichtigsten Regeln 
mit Hilfe eines Experten in einem 
Tag erledigt sein. Wichtig ist aber, 
dass man sich als Unternehmer 
rechtzeitig damit beschä� igt und 
darüber informiert und die er-
stellten Vorlagen und erarbeiteten 
Regeln dann entsprechend imple-
mentiert und umsetzt. 

Die Abteilung Rechtspolitik der 
Wirtscha� skammer Niederöster-
reich informiert in fünf Terminen 
über die Auswirkungen der EU-
Datenschutz-Grundverordnung 
und wie sie sich am besten dar-
auf vorbereiten:  

St. Pölten - 5. April

WIFI NÖ, 
Mariazellerstraße 97 

Amstetten - 6. April

WIFI Amstetten 
Leopold-Maderthaner-Platz 1

Mödling - 19. April

WIFI Mödling
Guntramsdorfer Straße 101

Mistelbach - 3. Mai

Festsaal Haus der Wirtscha� 
Pater Helde Straße 19

Zwettl - 10. Mai

WKNÖ Bezirksstelle
Gartenstraße 32 

Anmeldung und Informationen
rechtspolitik@wknoe.at

T 02742/851-17200

 Informationsveranstaltungen der Wirtschaftskammer Niederösterreich

Datenschutz-Experte und Rechts-
anwalt Rainer Knyrim informiert 
bei Info-Veranstaltungen der 
WKNÖ.  Foto: zVg




